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Finanzierung europäischer Umweltverbände 

Die Europäische Kommission schlägt für den 1997er EU-Haushalt ein 
Aktionsprogramm zur Förderung europäischer Umweltverbände vor 
(KOM [95] 573, Ratsdokument 4163/96). Die Bundesregierung begrüßte 
in ihrer Stellungnahme vom 2. April 1996 (Umweltausschuß-Drucksache 
13/266) zwar die neu geschaffene Rechtsgrundlage für die Unter-
stützung der Nichtregierungsorganisationen (NRO), behielt sich jedoch 
vor, den für vier Jahre vorgesehenen Betrag von 10,6 Mio. ECU zu prü-
fen. Daraufhin beschloß der EU-Finanzministerrat mit Unterstützung der 
Bundesregierung am 25. Juli 1996, die Mittel im EU-Haushalt zu kürzen. 
Darüber hinaus schlug der Rat vor, die institutionellen Förderungen von 
Brüsseler Umwelt-NRO-Dachverbänden abzuschaffen sowie die Pro-
jektunterstützung einzuschränken (Haushaltsposten B 4-306). 

Die Aufgaben, welche die Umweltverbände auf europäischer Ebene 
übernehmen, erfordern eine angemessene Grundfinanzierung anstelle 
einer Kürzung der Mittel. Sie sind unerläßlich zur Koordination der in-
ternationalen Arbeit sowie zur Information einer breiten Offentlichkeit 
über umweltrelevante Entwicklungen. Die im Fünften Umweltaktions-
programm formulierten Anforderungen an die Umweltverbände - geo-
graphische Breitenwirkung, effektive Kommunikations- und Informa-
tionsstrukturen - sind nur mit ausreichenden Finanzhilfen zu erfüllen. 
Ohne finanzielle Unterstützung reichen die Kapazitäten der Umwelt-
verbände nicht aus, sich wirksam in den politischen Entscheidungs-
prozeß einzubringen. Die Umweltverbände, bereits jetzt im Verhältnis zu 
den anderen Interessenverbänden äußerst schwach besetzt, könnten 
ihre Interessen in Brüssel und Straßburg bei Wegfall oder Kürzung der 
Mittel kaum noch zum Ausdruck bringen. 

1. Stimmt die Bundesregierung zu, daß durch die Kürzungen die im 
Fünften Umweltaktionsprogramm geforderte Pa rtnerschaft aller um-
weltrelevanten Akteure in Frage gestellt wird? 

2. Wie beurteilt die Bundesregierung die Einschätzung der Umwelt-
verbände, durch die Kürzungen könnten sie sich nicht mehr effektiv 
in den politischen Entscheidungsprozeß einbringen, zudem drohe 
ihnen kurz- bis mittelfristig das finanzielle und politische Aus? 

3. Wie vereinbart die Bundesregierung ihre restriktive Haltung bei der 
Finanzierung von Umweltverbänden mit ihrer häufig bekundeten 
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Ansicht, daß Umwelt-NRO einen wesentlichen Bestandteil im immer 
wichtiger werdenden Bereich der Umwelt-Außenpolitik (Klima-
schutz, Biodiversität, nachhaltige Entwicklung) darstellen? 

4. Wie bringt die Bundesregierung ihre Unterstützung für die Kürzung 
des ohnehin knapp bemessenen Etats mit ihrem Streben nach einer 
„möglichst hohen Beteiligung gesellschaftlicher Gruppen" an der 
Umweltpolitik in Einklang, ein Streben, das sie in der Broschüre 
,Umweltpolitik - Bericht über die Umsetzung des EG-Umweltak-
tionsprogramms „Für eine dauerhafte und umweltgerechte Entwick-
lung" in Deutschland - Zwischenbilanz 1995' propagierte? 

5. Stimmt die Bundesregierung zu, daß mit den Kürzungen die Bürger-
beteiligung, welche von einer breiten Öffentlichkeit als stark defizitär 
in der europäischen Politik angesehen wird, weiter eingeschränkt 
wird? 

6. Wie stellt sich die Bundesregierung die von ihr gewünschte Beteili-
gung der europäischen Umweltverbände und ihre finanzielle Ab-
sicherung vor? 

Aufgrund des engen inhaltlichen Zusammenhangs der sechs 
gestellten Fragen beantwortet die Bundesregierung die Kleine 
Anfrage zusammengefaßt wie folgt: 

In der Einleitung der Kleinen Anfrage wird unterstellt, die Bun-
desregierung habe die Kürzung der Ansätze im EU-Haushalt 1997 
zur Förderung der im Umweltschutz tätigen Nichtregierungs-
organisationen unterstützt. Dies ist nicht richtig. Vielmehr hat sich 
die Bundesregierung in den die Beschlußfassung des Rates zum 
Haushaltsentwurf 1997 vorbereitenden Beratungen dafür einge-
setzt, daß die im Haushaltsvorentwurf von der Europäischen 
Kommission vorgesehenen Ansätze erhalten bleiben, allerdings 
wegen der fehlenden Rechtsgrundlage im Reservekapitel. Sie hat 
sich mit dieser Position gegen die Mehrheit der Mitgliedstaaten 
nicht durchsetzen können. Aus der Zustimmung der Bundes-
regierung zum Haushaltsentwurf insgesamt kann daher keine 
Unterstützung für die Kürzung der Haushaltslinie B 4-306 abge-
leitet werden. 

Daher bestehen auch die in den Fragen 3 und 4 unterstellten 
Widersprüchlichkeiten in der Haltung der Bundesregierung nicht. 

Die Bundesregierung ist weiterhin der Auffassung, daß der Arbeit 
der im Umweltbereich tätigen europäischen Nichtregierungs-
organisationen erhebliche Bedeutung zukommt. Sie würde daher 
eine baldige Aufnahme der Beratungen des von der Europäischen 
Kommission vorgelegten Vorschlages für einen Beschluß des 
Rates über ein Aktionsprogramm zur Förderung von hauptsäch-
lich im Umweltschutz tätigen Nichtregierungsorganisationen sehr 
begrüßen, um damit die Arbeit dieser Organisationen bei be-
stimmten Maßnahmen und Projekten zu unterstützen. 


